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Landgericht Mainz

1 Qs 139/00
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3.~63 J.s- 2786/00 St.A Mainz

L a'n d ger i c 11 t Mai n z

B e s c h 1 u ß

In der Strafsache

gegen

vert.

wegen
hier

Bet~ugs
Sicher.stellung von B~weisgegenständen

,.....-..

--

hat die ~. Strafkammer - Beschwerdekamrner - des
Landgericht.s, .Mainz am 16.6.2000
b e s chI 0 S sen'.:

1.) Die Beschwerde der Beschuldigten vom 19.

Mai 200.0 gegen den Beschluß des Amtsgericht:5
Mainz vom 27. April 2000 (Az.: 56.Gs 1650/00)
sowie die' darauf .beruhende Bes~hla.gnahrne. von
Beweisge::!genständen wird als unbegründet ver­
worfen.

2,) Die Beschuldigte hat die Kosten des ae­
schwerdeverfahrenS. 1.tnd ihre insoweit entstan­
denen notwendigen Ausl·agen zu tragen.

Gründe:
======:::!:::=====

Durch den angefochtenen Beschluß hat das Amtsgericht
die Durchsuchung der von der Beschuldigten - einer
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Ärztin - innegehaltenen praxiaraume nebst Nebenräu­
men und Keller sowie die Beschlagnahme von
Al:ifzeichnungen 'Über ärztliche Behandlungen wegen des

Verdachts der spätestens seit 1995 bet;riebenen be­
trüge:I:'ischen Falschabrechnung ange'ordnet. Die dar~
.aufhin durchgeführte Beschlagnahme h.at· das
Amtsgericht durch Beschluß ·"'om 29. Mai 2000
richterlich bestätigt.

Gegen den Durchsuchungsbeschluss und die Beschla9~
nahm~ richtet sich die Ees:chwerde der Besch,uldigte~
vom 19. Mai 2000, auf deren Inhalt (Bl. 408 ff.
d.Ä,) zu~ Sachdarstel1ung Bezug genommen wird.

nie Beschwe:t'de der Beschuldigten ist gemäß §§ 3.04
Ahs.l, 305 8.2 StPO zulässig.

Dies gilt ungeachtet des Umstands, daß die richter­

liche Durchsuchungsanordnung bereits vo11;z·ogen, die
~aßnahme deshalb insoweit erledigt ist (BVerfGE
96,27 "" NJW 1997,2163). Insbesondere ist b~i Durch­
suchungen von Wohn- oder Redaktionsräurnen schon we­

gen ~es Gewichts des Eingriffs in das Grundrecht des
Art. 13 I ·GG sowie des Art. 5 I :2, GG ein Rechts­
schutzinteresse des Betroffenen für elne nachträgl~­
ehe BeschwerCl:eentscheidung .. g:t"Undsät:Üich zu bej·ahen
(BVerfG NStZ 1998, 583).

Das Rechtsmittel erweist sich indes als unbegründet~

Die getroffen.e Maßnahme rechtfertigt sich insoweit
aus der Vo~schrift des § 94 AbS.l und :2 stPO. Nach

dieser vorschrift können Gegenstände, d:i.e als Be­
weismittel für die Untersuchung von Bedeutung sein
können, beschlagnahmt werden. Erforderlich ist da­
nach lediglich ein Verdacht, der die Einleitung ei­
nes Ermittlungsverfahrens rechtfertigt (sog. IIAn­
fangsverdacht") ,.. und bei dem die Möglichkeit nich.t
fernliegt, daß der Gegenstand für die Beweisfrage,
sef es zur Be- oder Entlastung des. Beschuldigten"
Beqe1.1tung gewinnen kann· (SQg. "potentielle Beweisbe-
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dautung" i vgl. d.a'zu Laufhütte ,in: Karlsruher Kommen..•
tar zur St PO 2. Auf 1. § 94 Rdnr. 6" 8) .

:qas Vorliegen der vorg~nannten Voraussetzungen' hat
das Amtsgericht - jedenfalls im,Ergebnis - zu Recht

bejaht,. Der Anfangsverdacht des ärztlichen Abrech­
nungsbetrugs ergibt sich vorliegend aus dem bisheri­

gen', 'Ermittlungsergebnis r insbesondere den Angaben'
der Arzthelferin Jutta. Popp vom 24. Juli, 1996 (BJ..3
ff.,d.A.).

Im Ergebnis ohne Erfolg beanstandet die Beschwerde­
führerin, daß ,der Durchsuchungsbeschluss des Amtsge­
richts 'den. Tat.iTorwurf des Abrechnungsbetrugs . nur
unzureichend bezeichnet habe.

2:war hat das B.undesverfassungsgericht (NStZ 1992,91)

ausgeführt, ein Durchsuchungsbeschluß: qer den Tat­
verd~cht nur schlagwortartig erwähne, darüber hinaus
aber' keinerlei tatsächliche Angaben über die .auf·z'U­
klärenden Straftaten enthalte, den denkbaren Inhalt,
der zu durchsuchenden Bewe,ismittel, nicht erlcennen
lasse und die neben der Wohnung zu durch,suc11enden'
.n anderen Raume 1I nicht bezeichne, genüge nicht den
Arif~rde~~ngenaus Art. 13 I'GG und dem Redhtsstaats­
prinzip ,des Grundgeset~es. Auch werd~ durch die le­
diglich pauschale Anordnung der Beschlagn,ahme "aller

aufgefundenen Gegenstände" als Bewe.isrnitt'el der :ße-
. troffene in seinem Grundrecht aus Art. 2, I . GG in
Verbindung mit dem Rechtsstaatsprinzip verlet~t. In
einer späteren Entscheidung (NStZ ~997,502) hat 'das
BVerfG ausgeführt, der Durchsuchungsbeschluss müsse
"Rahmen, Grenzen und ziel der Durchsuchung·definie­

ren. 11

Der' angefochtene Beschluß trägt diesen Erfordernis­
s~n in noch angemessenemUmfang ReChnu·ng. Er be•.
schränkt sich nicht auf blosSe Schlagworte und führt

insbesondere ·'d.ie zu beschlagnahmenden BeweisIl\i t tel
iIi ein'er ~echs' Zeilen umfassenden AufstelJ.ung 'einge­
hend und detailliert auf; Dies reicht auS. Die Auf-'

- 3 - .



L

Landgericht Ma~nz

fassung der Beschwerdefüh;t"ei.:Ltl, der Beschluss müsse
zusätzlich angeben, welche ärztlichen Leistungen'ab­
gerechnet, aber nicht erbracht worden seien, teilt
die Kammer nicht. Eine gewisse Unbestimmtheit muss,

worau.f Kleinknecht/Meyer-Goßner (StPO 44. Aufl. § 98
Rdnr.9) zu Recht hinweist, bei Durchsl,.lChungsbe­
schlüssen in Kauf genommen wer~en. Detaillierte Tat­

vorwür:f;,e,' gegen, die sich die Beschuldigte zur Wehr
setzen und auf:, die sich di,e Verteidigung der Be­
schuldigten einrichten kann', wird ers.t die - ggfs.
zu fertigende - Anklageschrift. enthalten.

Im vorli~genden Falle ist auch der Grundsatz der
Vex:hä1tnismäßigJteit gewahrt. Dieser Grundsatz ver­
langt lediglich, daß die, Beschlagnahme im angemesse­
nenVerhältnis zu der Schwere der Tat und der Stä.rke

des Tatv~rdachts steht und für die Ermittlungen not­

wendig ist (vgl. dazu BVerfGE 20,162,186). Er erfor­

dert/ daß stets die am wenigsten einschpeid~nde Maß~

na,hmei wen' sie den mit der Sicherstellung verfolgten
Zweck erfüllt, zu wählen is.t (Laufhütte' i;n Karlsru­
her Kommentar / aaO § 94. Rdnr. 13). Diese Maßnahme
hat das Amtsgericht im vorliegenden Falle rechtsbe­
den~enfrei gewählt.

Nach alledem kann da~ Rechtsmittel - in der Sache ­
keinen Erfolg haben.

Die Entscheidung über die Kosten und die notwendigen
Auslagen beruht auf § 473 Abs.l Stpo.l

Wieland
VRLG

(Or. Wiesemann)
RLG
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(Diedenhofen)
RLG


